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Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin,  

 

das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz beantwortet die Kleine An-

frage wie folgt: 

 
 
1. Wie viele Putenbrütereien gibt es in Baden-Württemberg (bitte auflisten nach Land-

kreis)? 
 

2. Wie viele Tiere werden in den baden-württembergischen Putenbrütereien jährlich pro-
duziert (bitte auflisten nach Landkreis)? 

 
3. Wie viele Masthybriden und jeweils wie viele Elterntiere, Großelterntiere und Reinzucht-

tiere werden in den Putenbrütereien jährlich produziert? 
 

Zu 1. bis 3.: 

In Baden-Württemberg gibt es eine Putenbrüterei im Landkreis Schwäbisch-Hall. Im 

Jahr 2018 wurden dort 2.860.666 Puten - ausschließlich Masthybriden - erzeugt. Ba-

sis- oder Vermehrungszuchten für Elterntiere gibt es in Baden-Württemberg nicht. 
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4. In welche Bundesländer, EU-Mitgliedsstaaten und Staaten außerhalb der europäischen 
Union werden die Puten vertrieben (bitte unterscheiden nach Aufzucht/Mast und Auf-
zucht/Zucht)? 

 

Zu 4: 

Erbrütete Puten zur Aufzucht/Mast werden in alle Länder außer Saarland und Meck-

lenburg-Vorpommern sowie die Stadtstaaten Hamburg, Bremen und Berlin, sowie 

nach Belgien, Polen, in die Slowakei und die Niederlande verbracht.  

 

Ein Export in Drittstaaten findet nicht statt. 
 
 
5. Welche Betäubungsmittel und Analgetika sind für die Indikation einer Schnabelamputa-

tion von Geflügel zugelassen (bitte jeweils angeben für Puten, Hühner, [Moschus-] En-
ten, Gänse)? 

 
6. Welche zugelassenen Betäubungsmittel kommen während der Schnabelteilamputation 

von Geflügel im Einzelfall, nach § 6 Absatz 3 Nummer 1 und 2 Tierschutzgesetz 
(TierSchG), gemäß § 5 Absatz 1 Satz 1 TierSchG zum Einsatz (bitte jeweils angeben 
für Puten, Hühner, [Moschus-]Enten, Gänse)? 

 
7. Welche Analgetika kommen bei der Schnabelteilamputation von Geflügel im Einzelfall, 

nach § 6 Absatz 3 Nr. 1 und 2 TierSchG, gemäß § 5 Absatz 1 Satz 1 TierSchG posto-
perativ zur Schmerzreduktion zum Einsatz (bitte jeweils angeben für Puten, Hühner, 
[Moschus-]Enten, Gänse)? 

 

Zu 5. bis 7: 

Nach Kenntnis der Landesregierung sind für die fragliche Indikation keine Betäubungs-

mittel zugelassen und kommen auch nicht zum Einsatz. Gleiches gilt für Analgetika. 
 
 
8. Wie viele Betriebe in Baden-Württemberg haben derzeit eine gültige Ausnahmegeneh-

migung nach § 6 Absatz 3 Nummer 1 und 2 TierSchG (bitte auflisten nach Tierart und 
Landkreis)? 

 

Zu 8: 

In Baden-Württemberg hat ein Betrieb (Putenbrüterei) im Landkreis Schwäbisch-Hall 

eine Ausnahmegenehmigung nach § 6 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 TierSchG zum Kür-

zen der Schnabelspitze. 

Eine Brüterei für Legehennenküken im Landkreis Biberach nutzt eine noch beste-

hende Ausnahmegenehmigung nach § 6 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 TierSchG nicht 

mehr. 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Peter Hauk MdL 


